
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

§ 1  Begriffsbestimmungen 
1) Fernabsatzverträge sind solche, die über Fernkommunikationsmittel gemäß § 312b Abs. 2 

BGB, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, mit Verbrauchern 
(§ 13 BGB) zustande kommen. 

2) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personen-
gesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14  Abs 1 BGB). 

3) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke ab-
schließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zu-
gerechnet werden kann (§ 13 BGB). 

§ 2  Geltungsbereich, Vertragsgrundlagen und Vertragsschluss 
1) Für den zwischen Ihnen als Kunde und uns als Unternehmer abgeschlossenen Vertrag 

über die Herstellung und/oder Lieferung von Waren gelten die nachstehenden 
Vertragsbedingungen.  

2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Vertrag getroffenen 
Vereinbarungen ergeben sich aus diesen Geschäftsbedingungen, unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.  

3) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene 
Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin 
enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. 

4) Die angegebenen Formate sind Arbeitsformate und werden durch Beschnitt kleiner. Wün-
schen Sie ein exaktes Format, muss dies bei Auftragserteilung ausdrücklich vereinbart 
werden. Andernfalls ist eine Beanstandung nicht zulässig. Macht der Kunde bei Reproduk-
tion, Wiedergabe oder Vervielfältigung keine konkreten Angaben über Farbe, Helligkeit 
und Kontrast, so bestimmen wir diese Eigenschaften nach billigem Ermessen. Berechnet 
wird die gelieferte Menge einschließlich der hergestellten Muster. 

5) Für Kunden, die Unternehmer sind, gelten zusätzlich die folgenden Absätze 6) bis 9): 
6) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis 
der AGB des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

7) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere 
schriftliche Bestätigung maßgebend.  

8) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden uns 
gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt 
oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

9) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem 
Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, 
Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige 
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen 
haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. 

§ 3  Urheberrechte 
1) Bei Verkauf von fertigen Drucken erwirbt der Kunde keinerlei Verwertungsrechte im Sinne 

von Unterabschnitt 3 des Abschnitts 4 des Urhebergesetztes. Diese verbleiben beim 
Urheber. Zu den Verwertungsrechten zählen auch Vervielfältigungs-, Verbreitungs- oder 
Senderechte oder das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. 

2) Bei Einlieferung von Vorlagen, Originalen, Negativen oder ähnlichem zur Vervielfältigung 



und/oder Bearbeitung hat der Kunde, sämtliche erforderlichen Urheber- und sonstigen 
Schutzrechte vorab zu klären und gegebenenfalls zu erwerben. 

3) Der Kunde verpflichtet sich, uns von Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von 
Urheberrechten oder anderen Schutzrechten freizuhalten. Dies schließt die bei uns 
anfallenden Kosten der Rechtsverfolgung ein. 

§ 4  Widerrufsbelehrung für Fernabsatzverträge mit Verbrauchern 
1) Wenn Sie als Verbraucher einen Fernabsatzvertrag im Sinne des § 1 (1) geschlossen 

haben, haben Sie ein Widerrufsrecht. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Belehrung 
am Ende. 

2) Sie haben im Falle einer Rückgabe die Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei 
einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt der Rückgabe noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 

§ 5  Preise; Zahlung 
1) In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die gesetzliche Umsatzsteuer 

enthalten. Transportkosten sind in unseren Preisen jedoch nur dann enthalten, wenn 
hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen worden ist. Der Versand 
erfolgt unversichert mit einfacher Post bzw. Fracht. 

2) Nachträgliche Auftragsänderungen des Kunden, einschließlich des dadurch verursach-
ten Maschinenstillstandes werden gesondert berechnet. 

3) Sofern wir mit Ihnen nicht schriftlich etwas Anderes vereinbart haben, ist der von Ihnen 
geschuldete Rechnungsbetrag sofort nachdem unsere Rechnung bei Ihnen 
eingegangen ist ohne Abzug zu zahlen.  

4) Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt nur erfüllungshalber. Wir behalten uns 
die Ablehnung von Wechseln ausdrücklich vor. Diskont und Wechselspesen gehen zu Las-
ten des Kunden und sind sofort fällig. Wechsel werden ohne Gewähr für richtiges Vorle-
gen und Protest angenommen.  

5) Wir behalten uns vor, bei Auftragserteilung eine angemessene Anzahlung zu verlangen. 

§ 6  Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht  
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Forderungen nur berechtigt, wenn Ihre 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn 
Ihre Gegenansprüche unstreitig sind. Dies gilt auch, wenn Sie Mängelrügen oder 
Gegenansprüche geltend machen. Als Kunde dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht jedoch 
dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf demselben Vertrag beruht.  

§ 7  Liefer- und Leistungszeit 
1) Unsere Liefertermine oder Fristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei denn, 

diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden.  
2) Falls wir eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Frist schuldhaft nicht einhalten oder 

wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, so müssen Sie uns eine 
angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen. Wenn wir diese Nachfrist 
fruchtlos verstreichen lassen, so sind Sie berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

3) Vorbehaltlich der nachfolgenden Einschränkungen haften wir Ihnen gegenüber im 
Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein 
Fixgeschäft handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, den wir zu vertreten haben, 
berechtigt sind, sich auf den Fortfall Ihres Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.  

4) Wenn der Lieferverzug auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
beruht, welche wir zu vertreten haben, so haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns 
zuzurechnen.  



5) Wenn der Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
oder auf der schuldhaften Verletzung einer Pflicht beruht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen und haben wir diese 
Pflichtverletzung zu vertreten, so haften wir ebenfalls nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung jedoch auf den 
vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

6) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies 
zumutbar ist.  

§ 8  Rechte bei Mängeln   
1) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte 

Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte oder 
die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die Sie nach unseren 
öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. 
Diese gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der 
Nacherfüllung berechtigt sind. Sie müssen uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung 
gewähren. 

2) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung 
neuer Ware. Sie sind während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Preis 
herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal 
vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nachbesserung 
fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Preis herabzusetzen oder vom 
Vertrag zurückzutreten.  

3) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann nach Maßgabe 
der folgenden Absätze geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. 
Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche zu den 
nachfolgenden Bedingungen geltend zu machen. 

4) Wir haften ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an 
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, 
unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen.  

5) Wir haften ferner ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, 
die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden sowie für alle 
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist 
von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen.  

6) Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern 
wir eine solche bezüglich des gelieferten Gegenstands abgegeben haben. Treten 
Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder 
Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns 
gelieferten Ware ein, so haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen 
Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist. 

7) Beruht ein Schaden auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht oder auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen, so haften wir auch für einen 
solchen Schaden. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz statt der 
Leistung zustehen. Unsere Schadensersatzhaftung ist jedoch auf den vorhersehbaren und 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

8) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig 
von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt 
bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 3.  

§ 9  Mängelrechte bei Verträgen mit Unternehmern gem. § 1 (2) 
Abweichend von § 8  (1) und (2) gelten für Kunden, die Unternehmer sind, die Regelungen 
dieses Paragrafen. 



1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt 
ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung 
der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem §§ 478, 479 BGB).  

2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware 
getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 
Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind; es macht hierbei 
keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung vom Kunden, vom Hersteller oder von 
uns stammt.  

3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 
beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S 2 und 3 BGB). Für öffentliche 
Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir 
jedoch keine Haftung.  

4) Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen 
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei 
der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich 
Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei 
Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. 
Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Kunde offensichtliche 
Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab 
Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige 
Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße 
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten 
Mangel ausgeschlossen. 

5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung 
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der 
Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.  

6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass 
der Kunde den fälligen Preis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 
zum Mangel angemessenen Teil des Preises zurückzubehalten.  

7) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 
übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach 
den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.  

8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich 
ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als 
unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt 
verlangen.  

9) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen 
und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von 
einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu 
benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, 
eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden 
zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Preis 
mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

11) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bestehen nur nach Maßgabe von § 8  und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

§ 10  Eigentumsvorbehalt  
1) Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller 



Forderungen aus diesem Vertrag unser Eigentum.  
2) Für Kunden, die Unternehmer sind, gelten zusätzlich die Regelungen der Absätze (3) bis 

(6): 
3) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen 

aus dem Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) 
behalten wir uns das Eigentum an den verkauften und den gelieferten Waren vor. 

4) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit 
Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Entgelts, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 
zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts 
herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung 
des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und uns 
den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Preis nicht, dürfen wir diese 
Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos eine angemessene 
Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist.  

6) Der Kunde ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In 
diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 
a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir 
als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit 
Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im 
Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen 
Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden 
Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres 
etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Kunden gelten 
auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten 
uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger 
Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir 
verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 
10%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl 
freigeben. 

§ 11  Verjährung bei Verträgen mit Unternehmern gemäß § 1 (2) 
1) Abweichend von §§ 438 Abs 1 Nr 3, 634a Abs 1 Nr 1, 2 BGB beträgt die allgemeine 

Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. 
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.  

2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der 
gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs 1 Nr 2 BGB). Unberührt bleiben 
auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 
Abs 1 Nr 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs 3 BGB) und für Ansprüche im 



Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB).  
3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei 
denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) 
würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für 
Schadensersatzansprüche des Kunden gem. § 8  ausschließlich die gesetzlichen 
Verjährungsfristen. 

§ 12  Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 
Auf unseren Vertrag findet Deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. Bei Verträgen mit Unternehmern gem. § 1 (2), ist 
ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 
Hamburg . Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des 
Kunden zu erheben. 
 

Widerrufsbelehrung für Fernabsatzverträge mit Verbrauchern 

§ 13  Widerrufsrecht 
Sie können als Verbraucher Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der 
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) 
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 
Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:  
 
CKS megaprint GmbH 
Rentzelstraße 36-40 
D - 20146 Hamburg 
T. 040.4 1 33 12 0 
F. 040.4 1 33 12 21 
E. digital@cks-hh.de 

§ 14  Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 
Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache 
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen 
wäre - zurückzuführen ist. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der 
Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. 
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten 
der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn 
der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,- Euro nicht übersteigt oder 
wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist 
die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen 
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.  



§ 15  Besondere Hinweise 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 
1) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können 
oder deren Verfalldatum überschritten würde,  

2) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die 
gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind oder  

3) zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten.  
Ihre CKS megaprint GmbH  
 


